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Dirk Wehrle hat als Mitglied des Ge-
meinderats Riniken demissioniert. Er
gehört dem Rat seit Mai 2009 an. Der
Austritt wird per 31. Dezember dieses
Jahres erfolgen.

Wehrle habe eine neue berufliche
Herausforderung angenommen, die ihn
zwinge, bei nebenberuflichen Tätigkei-
ten kürzerzutreten, teilt die Behörde
im aktuellen Mitteilungsblatt mit.

Die Ersatzwahl wird auf Sonntag,
18. Oktober, festgesetzt, ein allfälliger
zweiter Wahlgang auf Sonntag, 29. No-
vember. Wahlvorschläge sind bei der
Gemeindekanzlei bis spätestens Frei-
tag, 4. September, einzureichen. Im
ersten Wahlgang kann jede in der Ge-
meinde wahlfähige Person als Kandida-
tin oder als Kandidat gültige Stimmen
erhalten. (AZ)

Gemeinderat Wehrle tritt zurück
Riniken

«Ziel ist, mit diesem Festival und sei-
nem hochkarätigen Programm kulturel-
le Akzente zu setzen», sagt OK-Präsi-
dent Hanspeter Stamm. Akzente, die
zudem nachhaltig seien, da alle zwei
Jahre wiederkehrend, alternierend mit
den Literaturtagen.

Initiiert wurde das Projekt von den
vier Brugger Kulturhäusern Dampf-
schiff, Salzhaus, Odeon und Jugend-
haus Piccadilly. Erste gemeinsame Er-
fahrungen konnten die vier Häuser am
Stadtfest 2013 sammeln, als die Verant-
wortlichen im Auftrag des Stadtfest-
OKs fürs Kulturprogramm zuständig
zeichneten. Schon damals waren sich
alle Beteiligten einig, dass dies keine
Eintagsfliege bleiben soll. So erstaunt
denn nicht, dass nun, zwei Jahre spä-
ter, das Projekt spruchreif ist.

Querbeet alle ansprechen
Am Mittwochabend wurde das Pro-

gramm für die Festivalpremiere im Salz-
haus vorgestellt. Mit diesem Festival
würden wiederum die Ressourcen und
Handschriften der verschiedenen Ver-
anstalter zum Tragen kommen, betont
Stamm. Denn Ziel sei auch, querbeet al-
le anzusprechen, von Jung bis Alt. Am
ersten Festivalabend, am 28. August, ge-
hört die Bühne den Newcomern, regio-
nalen Acts und Headliner. Dazu gehören

«Cristallin» aus Aarau, die Bündner
Band «From Kid», die Hitparadenstür-
mer «Dabu Fantastic» sowie der Pariser
Juan Rozoff, der Funk vom Feinsten prä-
sentieren wird. Am Samstag, 29. August,
stehen dann Tobias Carshey, die «Kum-
merbuben», «Müslüm» und «Baba
Shrimps» auf der Bühne. An beiden Fes-
tivaltagen wird jeweils um 22 Uhr das
Salzhaus mit Beamern illuminiert und
musikalisch umrahmt. Umrahmt wurde
auch die Projekt-Präsentation im Salz-
haus – mit dem Musiker und Sänger
Tobias Carshey, der mit seinen Einlagen
einen ersten Vorgeschmack auf das Hof-
stattfestival kult4 gab.

Am Festivalwochenende kommen die
Besucher kulinarisch auf ihre Kosten –
dank der Kochkünste von Markus Spi-
cher und Björn Urs Bürkler. Man dürfe
gespannt sein, was die beiden auf die
Teller zaubern werden. Bewusst habe
man die Ticketpreise tief gehalten, um
dem jüngeren Publikum Konzertbesu-
che zu ermöglichen, sagt Stamm. Dass
dies möglich wurde, sei unter anderem
den vier Sponsoren, der Stadt Brugg,
der AKB, der iBB und der Jäggi AG zu
verdanken.

Hofstattfestival kult4 Freitag, 28. Au-

gust, und Samstag, 29. August. Pro-

gramm unter www.hofstattfestvial.ch.

Tickets können bereits jetzt unter

www.starticket.ch gebucht werden.

VON CAROLIN FREI

Kulturhäuser initiieren Festival in der Stadt
Brugg Mit der Premiere des Hofstattfestivals will OK-Präsident Hanspeter Stamm kulturelle Akzente setzen – die Veranstaltung soll keine Eintagsfliege sein

Stadtfest 2013: Hier sammelten die vier Kulturhäuser erstmals gemeinsame Erfahrungen. TABEA BAUMGARTNER /ARCHIV AZ 

«Ich habe niemanden auf der Strasse
gesehen», erklärte die Beschuldigte bei
der Augenscheinverhandlung. «Es war,
als wäre mir ein Tier ins Auto gerannt.
Von der Seite her kam plötzlich etwas
Schwarzes. Als ich die Autotür öffnete,
hörte ich aber das Jammern.»

Das Jammern stammte von einem
Fussgänger, der an diesem November-
abend in der gleichen Richtung wie die
Beschuldigte auf der Oberdorfstrasse in
Schinznach-Dorf talaufwärts unterwegs
gewesen war – just in jenem Bereich der
Strasse, in dem es weder ein Trottoir
noch eine Beleuchtung gibt. Durch den
Aufprall hatte der sehbehinderte Mann,
der nach eigenen Angaben am linken
Strassenrand ging und einen weissen,
reflektierenden Leuchtstock und Ruck-
sack trug, mehrere Knochenbrüche und
weitere Verletzungen erlitten.

Die Staatsanwaltschaft warf der Auto-
mobilistin pflichtwidriges Verhalten vor,
«weil sie ihr Fahrzeug an einer ihr be-
kannten und bekanntermassen von
Fussgängern frequentierten Stelle mit

einer Geschwindigkeit führte, die es ihr
nicht mehr ermöglichte, Fussgängern
auszuweichen respektive ihr Fahrzeug
zum Stillstand abzubremsen». Die An-

klägerin beantragte, die Beschuldigte sei
wegen fahrlässiger Körperverletzung zu
einer bedingten Geldstrafe von 50 Ta-
gessätzen zu 80 Franken sowie zu einer
Busse von 800 Franken zu verurteilen.

«Keine gescheite Aktion»
Der Fussgänger, der in seiner Eigen-

schaft als Privatkläger als Auskunftsper-
son befragt wurde, erklärte, dass er am
linken Strassenrand gegangen sei. Er sei
aber geblendet worden und gegen die
Strassenmitte abgedriftet. «Ich habe den
Strassenrand verloren», sagte er. Er habe
auch nichts gehört, erklärte er. Er habe
Kopfhörer getragen – zwar nicht am Ohr,
sondern am Hals – und habe Musik ge-
hört. Den Leuchtstock, der gemäss Akten
am Unfallort nicht auffindbar war, habe
er ganz sicher dabeigehabt.

«Es war zweifellos keine gescheite Ak-
tion meines Mandanten, dunkel geklei-
det an dieser dunklen Stelle zu gehen»,
räumte der Rechtsvertreter des Privat-
klägers ein. Er verwies aber auf den «So-
fa-Entscheid» des Bundesgerichts und
betonte: «Mit unbeleuchteten Hinder-
nissen auf der Fahrbahn ist stets zu

rechnen.» Die Sichtweise der Beschul-
digten sei nicht erstellt. Sie sei schuldig
zu sprechen und seinem Mandanten ei-
ne Parteientschädigung zuzuweisen.

Der Verteidiger der Beschuldigten be-
antragte Freispruch. Er machte Wider-
sprüche in den Aussagen des Privatklä-

gers und Zweifel an dessen Glaubwürdig-
keit geltend. Der Privatkläger habe sich
nie auf der Fahrspur seiner Mandantin
befunden, betonte er. Es sei zudem nicht
rechtsgenüglich erstellt, dass der Kläger
den Leuchtstock verwendet habe.

Sichere Verbindung vorhanden
Der Kläger sei auch nicht gehalten ge-

wesen, diesen gefährlichen Weg zu be-
nutzen, weil eine sichere Verbindung
bestehe. Schliesslich werde in der An-
klage verschwiegen, dass der Kläger

zum Zeitpunkt des Vorfalles mit
1,3 Promille erheblich angetrunken ge-
wesen sei.

Der Anwalt der Beschuldigten verwies
auf Zeugenaussagen, wonach kurz vor
der Kollision ein Autofahrer eine Voll-
bremsung habe machen müssen, weil
der Kläger auf der Strasse gegangen sei.
«Das Fehlverhalten des Privatklägers ist
offenkundig», betonte der Verteidiger.
«Meine Mandantin dagegen hat sich kor-
rekt verhalten. Die Kollision ist einzig
durch das verkehrswidrige Verhalten des
Privatklägers verursacht worden.»

Bezirksgerichtspräsidentin Roth
sprach die Beschuldigte frei. Es gäbe nur
die Aussagen des Klägers, wonach er mit
Leuchtstock und reflektierendem Materi-
al ausgerüstet gewesen sei, erklärte sie in
der mündlichen Begründung des Urteils.
Er sei auch nicht am linken Strassenrand
gegangen. Weil er die Orientierung verlo-
ren habe, sei er an den rechten Rand der
linken Fahrbahn geraten und aus der
Dunkelheit heraus unvermittelt ins Auto
gelaufen. Damit habe die Automobilistin
nicht rechnen müssen. Somit liege auch
keine Verletzung der Sorgfaltspflicht vor.

«Als wäre mir ein Tier ins Auto gerannt»
VON LOUIS PROBST (TEXT UND FOTO)

Brugg Das Bezirksgericht hat eine Automobilistin vom Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung freigesprochen

«Die Kollision ist einzig
durch das verkehrswidrige
Verhalten des Privatklägers
verursacht worden.»
Verteidiger

Weder ein Trottoir noch eine Beleuch-

tung: Hier wurde der Mann angefahren.
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